
Allgemeine Geschäftsbedingungen für den Verkauf  nach 

Deutschland 

 

§ 1 - Allgemeiner Geltungsbereich 

1. Unsere Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von 

unseren Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Käufers erkennen wir 

nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt.  

2. Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch für alle künftigen Geschäfte mit dem 

Käufer. 

3. Die Rechtswahl wird einseitig von uns bestimmt. Je nach Sachverhalt kann deutsches 

oder türkisches Recht zur Anwendung gelangen. Soweit um Eigentumsrechte 

gestritten wird, soll das Recht des Landes zur Anwendung kommen, wo die Ware 

gelagert ist.  

§ 2 - Preise 

1. Unsere Preise verstehen sich ab Lager ausschließlich Verpackung und Transport. Der 

Abzug von Skonto etc. bedarf einer gesonderten Vereinbarung. 

2. Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise entsprechend zu ändern, wenn es nach 

Abschluß des Vertrages zu Kostenerhöhungen oder -senkungen kommt.  

§ 3 - Zahlungsbedingungen 

1. Bei Barverkauf ist der Kaufpreis sofort bei Empfang der Ware ohne Abzug zahlbar. 

Zielkauf bedarf stets einer besonderen schriftlichen Vereinbarung. Bei Bezahlung 

durch Wechsel oder Scheck - was vorher vereinbart sein muss - ist der Käufer auch 

zur Übernahme von jeglichen Diskont- und Wechselspesen etc. verpflichtet. 

2. Rechnungen des Verkäufers gelten als anerkannt, wenn nicht innerhalb von zwei 

Kalenderwochen nach Rechnungsdatum schriftlich widersprochen wird. Der 

Verkäufer wird den Käufer mit jeder Rechnung hierüber unterrichten. 

3. Der Kaufpreis ist sofort fälllig. Verzug tritt ein, wenn der Käufer nicht innerhalb von 

zwei Kalenderwochen (gerechnet ab dem Datum der Lieferung) zahlt.  

4. Im Falle der Stundung des Kaufpreises ist dieser in Höhe der gesetzlichen 

Verzugszinsen zu verzinsen. 

5. Erfolgen Zahlungen nicht fristgemäß, so kann der Verkäufer vom Vertrag zurücktreten 

oder weitere Lieferungen und Leistungen ablehnen und Ansprüche wegen 

Nichterfüllung geltend machen. 

6. Aufrechnungsrechte stehen dem Käufer nur zu, wenn seine Gegenansprüche 

rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Außerdem ist er 

zur Ausübung eines Zurückbehaltsrechts nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch 

unbestritten ist. Ein Zurückbehaltungsrecht kann nur aus demselben Vertragsverhältnis 

hergeleitet werden, aus dem unser Anspruch geltend gemacht wird.  

 

 



§ 4 - Lieferzeit  

Lieferzeiten gelten vorbehaltlich richtiger sowie rechtzeitiger Selbstlieferung, es sei 

denn, dass wir verbindlich Lieferfristen zusagen. 

§ 5 - Gefahrenübergang  

Sobald die Ware zum Zwecke der Versendung an den Käufer übergeben wurde, geht 

die Gefahr einer zufälligen Verschlechterung oder des zufälligen Untergangs der Ware 

an den Käufer über.  

§ 6 - Mängelgewährleistung 

1. Soweit ein von uns zu vertretender Mangel der Kaufsache vorliegt, sind wir nach 

unserer Wahl zur Nacherfüllung berechtigt.  

2. Der Verkäufer haftet nicht für Schäden, die er, sein gesetzlicher Vertreter oder 

Erfüllungsgehilfe durch einfache Fahrlässigkeit verursacht hat. Diese 

Haftungsbeschränkung gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des 

Körpers oder der Gesundheit und aus der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. 

Soweit uns keine vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet wird, ist die 

Schadenersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden 

begrenzt. Es wird darauf hingewiesen, dass Vorlieferanten keine Erfüllungsgehilfen 

des Verkäufers sind. 

3. Schäden, die durch Mängel an den gelieferten Waren verursacht werden, sind dem 

Verkäufer unverzüglich unter Angabe der verarbeiteten Ware anzuzeigen. 

4. Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr. Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht für 

Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. 

5. Die Gewährleistungsrechte des Käufers setzen voraus, dass dieser offensichtliche 

Mängel innerhalb von 2 Wochen schriftlich beim Verkäufer gerügt hat. 

Transportschäden sind dem Verkäufer unverzüglich schriftlich anzuzeigen.  

6. Stellt der Käufer einen Mangel fest, darf er den Kaufgegenstand nicht bearbeiten, 

verkaufen etc. bis eine Beweissicherung mit dem Verkäufer oder ein gerichtliches 

Beweissicherungsverfahren durchgeführt wurde oder eine einvernehmliche Regelung 

mit dem Verkäufer getroffen wurde. 

§ 7 - Haftungsbegrenzung 

1. Unsere Haftung für Schadensersatzansprüche wegen Pflichtverletzung oder wegen 

deliktischer Ansprüche ist nach Maßgabe der folgenden Ziffern eingeschränkt. 

2. Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die 

persönliche Haftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und 

Erfüllungsgehilfen etc.. 

3. Die Haftung für einfache Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen.  

4. Eine Haftung für Beratungsleistungen etc. insbesondere im Hinblick auf die Be- und 

Verarbeitungen von Baustoffen wird nur übernommen, wenn diese schriftlich erfolgte. 

5. Die Schadensersatzhaftung ist begrenzt auf den vorhersehbaren, typischerweise 

eintretenden Schaden, sofern wir die Pflichtverletzung nicht vorsätzlich begangen 

haben. 

6. Diese Haftungsbeschränkungen gelten nicht für Schäden aus der Verletzung des 

Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder im Falle des Vorliegens einer Garantie 

oder der Übernahme einer Beschaffungsgarantie. 



§ 8 - Eigentumsvorbehaltssicherung 

1. Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang aller Zahlungen 

(Kaufpreis, Transportvergütung, Verzugszinsen, sonstiger Verzugsschaden, etc.) aus 

der bestehenden Geschäftsverbindung mit dem Käufer vor. Bei vertragswidrigem 

Verhalten des Käufers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die 

Kaufsache zurückzunehmen und zu diesem Zweck den Betrieb des Käufers zu 

betreten. Der Verkäufer genehmigt dies hiermit. Dies stellt keinen Rücktritt vom 

Vertrag dar, es sei denn wir hätten dies ausdrücklich schriftlich erklärt. In der 

Pfändung der Kaufsache durch uns liegt stets ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach 

Rücknahme der Kaufsache zu deren Verwertung befugt, der Verwertungserlös ist auf 

die Verbindlichkeiten des Käufers abzüglich angemessener Verwertungskosten 

anzurechnen. Wir sind berechtigt, uns selbst in den Besitz der Kaufsache zu setzen, 

dem stimmt der Besteller ausdrücklich zu, so dass dies keine verbotene Eigenmacht 

darstellt. 

2. Bei Pfändungen sowie sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Käufer unverzüglich 

schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Klage erheben können. Soweit der Dritte 

nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage 

zu erstatten, haftet der Käufer für den uns entstandenen Ausfall. 

§ 9 - Gerichtsstand, Erfüllungsort, Recht 

Der Gerichtsstand und das anwendbare Recht soll einseitig von uns bestimmt werden. Dies 

erfolgt nicht willkürlich, sondern richtet sich danach, an welchem Gerichtsort, oder welches 

Recht höchste Rechtssicherheit gewährleistet.  

 

 


